Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums iiber die erganzende Foérderung von Schul-
bau-, Ganztagsbau- und SchulsanierungsmafBnahmen kommunaler Schultrager mit hohem

Auswartigenanteil (Verwaltungsvorschrift Schulbau-Erganzungsforderung - VwV SchbEFo6)

Vom 10. Februar 2026 — Az.: KM54-6442-46/2/1

Praambel

Zweck des Schulbau-Ergdanzungsforderungsgesetzes (SchbEF6G) ist es, abweichend von den
§§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) in Verbindung mit Nummer 1.1 der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften des Ministeriums flr Finanzen zur Landeshaushaltsordnung flr
Baden-Wiirttemberg (VV-LHO) zu § 44 LHO fir bestimmte bereits geférderte Schulbau-,
Ganztagsbau- und SchulsanierungsmaBnahmen eine ergdanzende Férderung zu ermdglichen.
Diese ergdanzende Forderung soll ausschlieBlich fiir alle noch nicht abgeschlossenen Foérde-
rungen gelten, die Schulen mit hohem Auswartigenanteil betreffen. Obwohl zum Zeitpunkt
der Antragstellung die Pramisse einer gesicherten Gesamtfinanzierung galt, stehen nun mog-
licherweise Auseinandersetzungen von Schultrdagern mit ihren Umlandkommunen im Raum,
um die Finanzierung der Mallnahmen gewahrleisten zu konnen. Dieses Gesetz soll dieser
spezifischen Konstellation der Finanzbeziehungen zwischen den Kommunen Rechnung tra-

gen und einer Gefahrdung des kommunalen Friedens entgegenwirken.

1. Anwendungsbereich, Rechtsgrundlagen
1.1 Diese Verwaltungsvorschrift regelt die Durchfiihrung der erganzenden Forderung
nach dem SchbEF6G.

1.2 Sie gilt fur Schulbau-, Ganztagsbau- und SanierungsmalBnahmen 6ffentlicher Schul-
trager, die nach der Verwaltungsvorschrift des Kultus-, Finanz- und des Innenmi-
nisteriums fur die Gewahrung von Zuwendungen zur Forderung des Schulhaus-
baus kommunaler Schultrager (Verwaltungsvorschrift Schulbauférderung — VwV
SchulBau), der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums und des Kultusminis-
teriums zur Umsetzung von Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsférderungsgeset-
zes (KInvFG) zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen
(VwV KInvFG Kapitel 2) oder der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums
und des Finanzministeriums zur Umsetzung des Kommunalen Sanierungsfonds in
den Jahren 2017-2019 fir die Sanierung von Schulgebduden (VwWV Kommunaler

Sanierungsfonds Schulgebaude - VWV KommSan Schule) geférdert wurden.



4.

Fordervoraussetzungen

Ein Anspruch auf erganzende Forderung von MaBnahmen nach Nummer 1.2 dieser Ver-

waltungsvorschrift und § 1 des SchbEF6G besteht, wenn

2.1

2.2

2.3

eine Bewilligung bis einschlielRlich des Forderprogramms 2024 erteilt wurde und

diese bestandskraftig ist,

keine abschlieRende Auszahlung der urspriinglichen Férderung bis zum 31. De-

zember 2024 erfolgt ist,

der Anteil der auswartigen Schiilerinnen und Schiiler an der von der MaBnahme
betroffenen Schule zum Zeitpunkt der urspriinglichen Bewilligung mindestens 30

Prozent betragen hat.

Berechnung, Hohe und Art der erganzenden Forderung

3.1

3.2

33

Fir die erganzende Forderung ist die urspriingliche, aufgrund der iberértlichen
Bedeutung zu gewadhrende zusatzliche Zuwendung nach der VwV SchulBau in der
jeweils geltenden Fassung maRgeblich. Sie soll grundsatzlich in gleicher Hohe ge-
wahrt werden wie die urspriingliche zusitzliche Zuwendung. Anderungen auf-
grund der Priifung von Schulbau- oder Ganztagsbaumallnahmen nach Nummer
18.6.3 VwV SchulBau beziehungsweise der Priifung des vereinfachten Schlussver-

wendungsnachweises bei Sanierungsmallinahmen sind hierbei zu bericksichtigen.

Ubersteigt die Gesamtsumme der nach der VwV SchulBau, der VwV KInvFG Kapitel
2 und VwV KommSan Schule und dem SchbEF6G in Verbindung mit dieser Verwal-
tungsvorschrift gewahrten Zuwendungen 90 Prozent des im urspriinglichen Bewil-
ligungsbescheid als Grundlage fiir eine Zuwendung beriicksichtigten zuwendungs-
fahigen Bauaufwands, wird die erganzende Férderung anteilig gekiirzt, bis die Ge-
samtsumme der gewadhrten genannten Férderungen 90 Prozent des zuwendungs-
fahigen Bauaufwands betragt. Die sich aus den Nummern 3.1 und 3.2 ergebenden
Betrdage werden jeweils kaufmannisch auf volle 1 000 Euro auf- beziehungsweise

abgerundet.

Die erganzende Forderung wird im Rahmen der Projektforderung als Festbetragsfi-

nanzierung gewahrt.

Zustandigkeit, Verfahren, Fristen, Ausschluss



4.1

4.2

4.3

4.4

Zustandig fiir die Prifung und Bewilligung der erganzenden Forderung ist die je-

weils ortlich zustandige obere Schulaufsichtsbehorde.
Die ergdanzende Forderung wird auf Antrag des kommunalen Schultragers ge-
wahrt. Der Antrag ist unter Verwendung des bereitgestellten Formulars schriftlich

oder digital bei der zustandigen Bewilligungsbehorde einzureichen.

Die Antragstellung muss innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser

Verwaltungsvorschrift erfolgen.

Nach Ablauf dieser Frist sind Antrage ausgeschlossen.

Bewilligung und Auszahlung

5.1

5.2

53

54

Die ortlich zustandige obere Schulaufsichtsbehorde erldsst einen Bewilligungsbe-
scheid, der die konkrete Hohe der ergdanzenden Férderung nach Malgabe der
Nummer 3.1 und 3.2 dieser Verwaltungsvorschrift ausweist. Die Landeskreditbank
Baden-Wiirttemberg (L-Bank) erhalt von der oberen Schulaufsichtsbehoérde eine

Mehrfertigung des Bewilligungsbescheids.

Die Auszahlung der erganzenden Foérderung erfolgt durch die L-Bank. Sie erfolgt
nach Abnahme der geférderten Schulbau- oder GanztagsbaumaBBnahme durch die
Kontrollkommission nach Nummer 18.6.3 VwV SchulBau beziehungsweise bei Sa-
nierungsmalinahmen nach abschlieBender Priifung des vereinfachten Verwen-
dungsnachweises durch die obere Schulaufsichtsbehorde grundsatzlich gleichzeitig
mit der abschliefenden Auszahlung der urspriinglichen Zuwendung. Sofern die ur-
spriingliche Zuwendung bereits vollstandig ausbezahlt ist, erfolgt die Auszahlung

der erganzenden Foérderung als gesonderter Betrag.

Die Auszahlung erfolgt zweckgebunden unter Berlicksichtigung der Haushalts- und
Verwaltungsvorschriften und der im Staatshaushaltsplan jahrlich zur Verfiigung

stehenden Haushaltsmittel.

Baumalknahmen, fiir die eine ergdnzende Férderung nach dieser Verwaltungsvor-
schrift beantragt wurde, sind zeitnah abzuschlieBen. Dies bedeutet flir Schulbau-
malknahmen nach dem 3. Abschnitt der VwV SchulBau und Ganztagsbaumalinah-
men nach dem 4. Abschnitt der VwV SchulBau, fir die eine solche Forderung be-
antragt wurde, dass diese spatestens bis zum 31. Dezember 2034 abzuschlielRen
sind. Davon abweichend gilt flir Schulsanierungen nach dem 5. Abschnitt flir einen

zeitnahen Abschluss der FérdermalRnahme die Frist nach Nummer 9.3 VwV



SchulBau. Fiir Schulsanierungen, die nach der VwV KInvFG Kapitel 2 oder VwV
KommSan Schule geférdert wurden, gilt als Frist fiir den zeitnahen Abschluss der
MaBnahme der 31. Dezember 2025. Sofern kein zeitnaher Abschluss der MaR-

nahme erfolgt, entfallt die Moglichkeit einer erganzen-den Férderung nach dieser
Verwaltungsvorschrift.

Verwendungsnachweis

Abweichend von den Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO ist kein weiterer Verwen-
dungsnachweis fiir die erganzende Forderung erforderlich.

Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Verkiindung in Kraft und am 31. De-
zember 2038 auller Kraft.



	Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die ergänzende Förderung von Schulbau-, Ganztagsbau- und Schulsanierungsmaßnahmen kommunaler Schulträger mit hohem Auswärtigenanteil (Verwaltungsvorschrift  Schulbau-Ergänzungsförderung - VwV SchbEFö)

